
 

 
 
 

 
Merkblatt 

 
„Pauschalierte Ausnahmegenehmigung“ 

Handwerker-Parkausweis für den Regierungsbezirk Detmold 
 und andere Regierungsbezirke in Nordrhein-Westfalen 

 
 
Der Handwerker-Parkausweis für den Regierungsbezirk Detmold und die weiteren 
Regierungsbezirke in Nordrhein-Westfalen oder für das ganze Bundesland Nord-
rhein-Westfalen wird Handwerkern bzw. Handwerksbetrieben mit Betriebssitz in 
Bielefeld für Service- und Werkstattfahrzeuge mit fester Firmenaufschrift (Mindest-
größe 800cm²) auf mind. 2 Fahrzeugseiten ausgestellt, die Reparatur- oder Monta-
gearbeiten durchführen und dafür spezielle Service- oder Werkstattfahrzeuge einset-
zen oder schweres oder umfangreiches Material transportieren müssen. 
Er darf nur während des Arbeitseinsatzes genutzt werden und berechtigt nicht zum 
Parken des Fahrzeuges am eigenen Betriebssitz oder in dessen Nahbereich.  
 
Antragsberechtigt sind die markierten Handwerksbetriebe der Anlagen A oder B der 
Handwerksordnung (siehe Liste) und sonstige (handwerksähnliche) Betriebe (IHK 
Mitglieder, Einzelfallprüfung).  
 
Die Genehmigung wird kennzeichenbezogen für den jeweiligen Handwerksbetrieb 
ausgestellt.  
 
Es dürfen für eine Ausnahmegenehmigung maximal fünf Service- oder Werkstattfahr-
zeuge angegeben werden, wobei die Ausnahmegenehmigung nur im Original in ei-
nem der genannten Fahrzeuge benutzt werden darf. Sollen mehrere Fahrzeuge 
gleichzeitig benutzt werden, muss für jedes Fahrzeug ein separater Antrag gestellt 
werden.  
 
Als „Service- und Werkstattfahrzeuge“ werden Fahrzeuge (bis 3,5 t) anerkannt, die 
eine feste Ausstattung (Ein- oder Anbauten) aufweisen, wie eine Werkbank, Aggre-
gate (z.B. Pumpen, Kompressoren) oder über spezielle Haltevorrichtungen für Geräte 
und Materialien (z.B. Werkzeug-, Gerätehalter, Lastenträger) verfügen, welche glaub-
haft regelmäßig unmittelbar am Einsatzort verwendet werden. Die Fahrzeuge dürfen 
nicht bedingt durch Ihre Bauart oder Ausstattung ausschließlich oder fast ausschließ-
lich für den Transport von Personen oder die Lieferung von Waren und Gütern be-
stimmt oder einsetzbar sein.  

Geltungsbereich 

 

Der Handwerker-Parkausweis gilt in allen Städten und Gemeinden des Regierungs-

bezirkes Detmold. Zusätzlich zum Regierungsbezirk Detmold kann die Ausnahmege-

nehmigung auch für die Regierungsbezirke Köln, Arnsberg, Düsseldorf und Münster 

beantragt werden. Es kann auch eine Ausnahmegenehmigung für ganz Nordrhein-

Westfalen beantragt werden. 

 
Während des Arbeitseinsatzes ist das Parken an folgenden Stellen erlaubt: 
 

• im eingeschränkten Haltverbot und in Haltverbotszonen (Zeichen 286 / 
290.1 StVO) 

• auf öffentlichen Parkplätzen mit Parkscheibenpflicht, an Parkuhren und im 
Bereich von Parkscheinautomaten gebührenfrei und ohne Beachtung der 
Höchstparkdauer 

• auf Bewohnerparkplätzen 
 

soweit und solange dies mangels anderer geeigneter Parkmöglichkeiten zur Durch-
führung der Arbeiten notwendig ist. 
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Er berechtigt nicht 
 

• zum Parken/Halten in Fußgängerzonen 

• zum Parken/Halten auf Gehwegen 

• zum Parken/Halten im absoluten Haltverbot 

• in Parkhäusern oder auf privaten Parkplätzen 
 

Gültigkeit 
 
Der gebietsübergreifende Handwerker-Parkausweis ist für 12 Monate gültig und kann 
an jedem Tag in der Woche bei der Durchführung von Reparatur- und Montagearbei-
ten eingesetzt werden. 
 
Gebühren 
 
Die Gebühr beträgt nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr 
 
  120,00 € für 12 Monate für den Regierungsbezirk Detmold 
+  75,00 € für jeden weiteren Regierungsbezirk 
  400,00 € für Nordrhein-Westfalen 
 
Auflagen/Bedingungen 
 
1. Die Ausnahmegenehmigung darf nur genutzt werden, wenn in zumutbarer Ent-

fernung keine andere geeignete Parkmöglichkeit besteht. 
 

2. Die Ausnahmegenehmigung gilt nur für die Dauer des Arbeitseinsatzes. Darüber 
hinaus ist das Abstellen nicht erlaubt. Reine Ladetätigkeiten sind nicht Bestand-
teil der Genehmigung. 
 

3. Während des Parkens ist der ausgehändigte Original-Ausweis gut sichtbar hinter 
der Windschutzscheibe im Fahrzeug auszulegen. Nur durch Auslage des Aus-
weises ist die erteilte Ausnahmegenehmigung gültig. 
 

4. Die Fahrzeuge müssen auf mind. Fahrzeugseiten mit einer deutlich lesbaren, 
festen Firmenaufschrift (Mindestgröße 800cm²) versehen sein. 
 

5. Jede Änderung, die für die Erteilung der Genehmigung maßgebend ist, ist der 
Genehmigungsbehörde unverzüglich mitzuteilen (z.B. Firmenumbenennung, 
Adressänderung, Fahrzeugwechsel). Bei Änderungen müssen der Ausweis und 
die Ausnahmegenehmigung zur Berichtigung vorgelegt werden (Änderungsge-
bühr 16,50 €). 
 

6. Für alle Schäden oder Unfälle, die durch die Inanspruchnahme der Genehmi-
gung entstehen, haftet der Inhaber / die Inhaberin der Genehmigung. Ansprüche 
gegen die Stadt Bielefeld können aufgrund dieser Genehmigung nicht erhoben 
werden. 
 

7. Die Genehmigung kann jederzeit widerrufen werden, insbesondere bei Beein-
trächtigungen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs oder bei missbräuchli-
cher Verwendung. 
 

Allgemeines 
 
Die pauschalierte Ausnahmegenehmigung besteht aus dem Bescheid über die Aus-
nahmegenehmigung und dem grünen Ausweis. Die Genehmigung ist nur zusam-
men mit dem dazugehörigen Ausweis gültig. 
 
Die Ausnahmegenehmigung wird erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist durch Aus-
händigung des Ausweises bestandskräftig. Bei Verzicht auf das Klagerecht wird der 
Bescheid über die Ausnahmegenehmigung zusammen mit dem Ausweis ausgehän-
digt und erlangt durch die Aushändigung des Ausweises sofort Bestandskraft. Bei 
Nichtverzicht auf das Klagerecht wird der Ausweis erst nach Ablauf der 
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Rechtsmittelfrist ausgehändigt und die Ausnamegenehmigung erlangt erst dann ihre 
Bestandskraft. 
 
Nur vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anträge können bearbeitet werden. 
 
Eine Verlängerung ist spätestens 14 Tage vor Ablauf der bestehenden Ausnahme-
genehmigung zu beantragen.  
 
Die Bearbeitungsdauer für Neuanträge liegt in der Regel ebenfalls bei ca. 14 Tagen. 
 
Die im Antrag genannten Unterlagen sind jedem Antrag zwingend beizufügen. Dabei 
ist es unerheblich, ob es sich um einen Neu- oder Verlängerungsantrag handelt. 
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